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	ERSTINFORMATIONEN

zur Gründung

einer KINDERGRUPPE
	


Die Tagesbetreuung von Kindern in einer Kindergruppe ist im Wiener Tagesbetreuungsgesetz und in der Wiener Tagesbetreuungsverordnung geregelt. Seit Inkrafttreten des Wiener Tagesbetreuungsgesetzes und der Wiener Tagesbetreuungsverordnung im Oktober 2001 bedürfen Rechtsträger von Kindergruppen für das Anbieten und Ausüben der Tagesbetreuung einer Bewilligung des Magistrates. Rechtsträger von Kindergruppen können sowohl natürliche als auch juristische Personen, z.B. Vereine sein.

Was ist eine "Kindergruppe"?
_______________________________________________________________________________________________________________

Eine Kindergruppe ist eine überschaubare, großfamilienähnliche Betreuungseinrichtung, in der Minderjährige bis zum vollendeten 16. Lebensjahr (Tageskinder) - maximal 14 Kleinkinder, Vorschulkinder und/oder Schulkinder - regelmäßig und entgeltlich für einen Teil des Tages in geeigneten Räumlichkeiten betreut und erzogen werden, sofern dies nicht im Rahmen des Kindertagesheim- oder Schulbetriebes erfolgt.

Welche Voraussetzungen muss eine Kindergruppe erfüllen?
_______________________________________________________________________________________________________________

1. Räumliche Voraussetzungen

Für die Kindergruppe müssen längerfristig - zumindest ein Jahr - nutzbare Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Größe, Lage und Ausstattung der Räume müssen für die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes geeignet sein.

a) Erforderliche Räumlichkeiten
· ein Aufenthaltsraum mit altersangepasster Ausstattung

· ein Ruheraum, mindestens jedoch eine Ruhemöglichkeit
· ein WC
· ein Waschraum, mindestens eine Waschgelegenheit, bei Bedarf eine Wickelgelegenheit

· eine Küche, mindestens jedoch eine vom Aufenthaltsraum bzw. Ruheraum durch Raumteiler abgetrennte Küchenzelle

· ein Vorraum/Garderobe mit der Möglichkeit zur Kleiderablage

Die oben genannten Räume müssen jeder Kindergruppe zur Verfügung stehen - auch wenn an einem Standort mehrere Kindergruppen betrieben werden. Im Gegensatz zu mehreren Gruppen in einem Kindertagesheim, teilt sich eine "Kindergruppe" keine Räumlichkeiten mit einer anderen Kindergruppe, da sie eine in sich geschlossene Organisationseinheit bildet!

b) Größe und Ausstattung

Die Räume für die Kindergruppe müssen pro Tageskind und BetreuerIn eine Fläche von mindestens 4m² umfassen und sich in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden. In allen Räumen, zu denen Tageskinder Zugang haben, ist das Rauchen untersagt. 

Die Kindergruppe ist entsprechend dem pädagogischen Konzept mit einer ausreichenden Anzahl an altersentsprechenden Spielangeboten, Bildungsmitteln, Arbeitsbehelfen und Spielgeräten auszustatten.

c) Unfallverhütung

Die Ausstattung der Räumlichkeiten, in denen die Kindergruppe untergebracht ist, muss so beschaffen sein, dass Unfälle und Verletzungen oder gesundheitliche Schädigungen weitestgehend vermieden werden können.

Feuerlöscher und Verbandskasten sind leicht erreichbar, Medikamente und gefährliche Stoffe (z. B. Reinigungsmittel) sind versperrt oder für Tageskinder unerreichbar zu verwahren.

Alle Räumlichkeiten, zu denen Tageskinder unter sechs Jahren Zutritt haben, müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllen:

· Fußböden müssen leicht zu reinigen und aufwaschbar sein; es darf keine Gefahr des Ausrutschens, Stolperns oder von Verletzungen durch Fugen gegeben sein,

· Berührungsschutz für Steckdosen,

· Glasflächen/Glasfüllungen in Türen müssen bis zu einer Höhe von mindestens 1,20 m über dem Fußboden in Sicherheitsglas ausgeführt oder entsprechend gesichert sein,

· Fenster sind durch entsprechende Vorkehrungen gegen das Hinausfallen abzusichern.

2. Personelle Voraussetzungen

Für die Kindergruppe muss zumindest eine fachlich ausgebildete Betreuungsperson vorhanden sein, die eigenberechtigt (volljährig) und persönlich geeignet ist. Für die Überprüfung der persönlichen Eignung durch den Dienstgeber ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes und eines Strafregisterauszuges erforderlich. In Ergänzung dazu ist von Betreuungspersonen eine Erklärung einzuholen, die bestätigt, dass bei den eigenen Kindern keine Betreuungsmängel vorliegen (das entsprechende Formblatt wird vom Referat Tageseltern und Kindergruppen zur Verfügung gestellt).

Zusätzlich zu fachlich ausgebildetem Betreuungspersonal können Sie Hilfspersonal einsetzen. Bitte bedenken Sie jedoch in Ihrer Planung, dass Sie ausreichend fachlich ausgebildetes Betreuungspersonal für Krankenstands- und Urlausvertretungen benötigen!

a) Ausbildung

Vor Aufnahme ihrer Tätigkeit müssen KindergruppenbetreuerInnen die Absolvierung einer Ausbildung im Ausmaß von mindestens 90 Unterrichtseinheiten nachweisen, die jedenfalls Grundlagen in den folgenden Bereichen umfassen muss:

· Organisatorische, rechtliche und fachliche Belange der Tätigkeit als KindergruppenbetreuerIn

· Entwicklungspsychologie und Pädagogik

· Kommunikation und Konfliktlösung

· Eltern- und Teamarbeit sowie

· Erste Hilfe-Maßnahmen der Unfallverhütung im Rahmen der Kinderbetreuung

Wurden im Rahmen einer anderen Ausbildung (z. B. zur KindergärtnerIn, Kindergarten-helferIn, u.ä.m.) einzelne der genannten Ausbildungsinhalte bereits vermittelt, so können diese angerechnet werden. Das Modul 1 - "Organisatorische, rechtliche und fachliche Belange" ist jedoch in jedem Fall zu absolvieren! Der Besuch des Erste Hilfe-Kurses wird nur dann angerechnet, wenn dieser nicht länger als ein Jahr zurückliegt.

Die Anrechnung erfolgt durch die Magistratsabeilung 11, Gruppe Recht, Referat Tageseltern und Kindergruppen, nach Vorlage der entsprechenden Zeugnisse und Bestätigungen.

Ausbildungskurse für KindergruppenbetreuerInnen werden vom Bildungsverein Wiener Elternverwalteter Kindergruppen und an der Volkshochschule Simmering angeboten. Termine und Kosten sind beim jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

b) Fortbildung
Der/Die BetreiberIn der Kindergruppe hat dafür zu sorgen, dass Betreuungspersonen, solange sie angestellt sind, ergänzend zur Ausbildung eine einschlägige Fortbildung von jährlich mindestens 20 Unterrichtseinheiten absolvieren.

Wie viele Tageskinder dürfen betreut werden?
_______________________________________________________________________________________________________________

Eine Kindergruppe darf höchstens vierzehn gleichzeitig betreute Tageskinder umfassen oder zehn gleichzeitig betreute Tageskinder, wenn mindestens ein Kind im Alter bis zu zwei Jahren ist und nicht eine weitere Betreuungsperson anwesend ist. Die Festlegung der Höchstzahl der zu betreuenden Tageskinder erfolgt im Bewilligungsverfahren. Dabei wird insbesondere auf das pädagogische Konzept, das Alter der Tageskinder sowie die Größe und die Anzahl der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten Bedacht genommen.

Wie kommen Sie zu einer Bewilligung für den Betrieb einer Kindergruppe? Was erwartet Sie nach der Antragstellung?
_______________________________________________________________________________________________________________

Die rechtliche Grundlage für das Anbieten oder Ausüben der Tagesbetreuung ist die Bewilligung des Magistrates.

Die Antragstellung erfolgt in der Magistratsabteilung 11, Gruppe Recht, Referat Tageseltern und Kindergruppen. Das Bewilligungsverfahren dauert vom Einreichdatum an gerechnet maximal sechs Monate – vorausgesetzt, es werden alle Unterlagen zeitgerecht beigebracht. Um rechtzeitige Kontaktaufnahme bzw. Terminvereinbarung wird daher ersucht!

Der Antrag auf Bewilligung zum Betrieb einer Kindergruppe hat insbesondere zu enthalten:

· ein pädagogisches Konzept (mit Angaben zur Anzahl und zum Alter der Tageskinder, Öffnungszeiten, pädagogische Inhalte, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, u.ä.m.)

· Angaben über die persönlichen Voraussetzungen als BetreiberIn,

· Angaben über die Anzahl der vorgesehenen Betreuungspersonen, deren persönliche und fachliche Eignung,

· Angaben über die Eigentums- oder sonstigen Rechtsverhältnisse, an den in Betracht kommenden Räumlichkeiten sowie eine Beschreibung der Lage, der Größe und der Ausstattung der Räumlichkeiten,

· Angaben über die beabsichtigte Anzahl und das Alter der Tageskinder, die Raumnutzung und die zur Verfügung stehenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten,

· Überprüfungsbefunde der Feuerungs-, Rauchfang- und Elektroanlagen.

Das Bescheidverfahren beinhaltet

· die Überprüfung der Gesundheit und des Leumunds des Betreibers/der Betreiberin,

· die Prüfung der persönlichen und fachlichen Eignung des Betreuungspersonals, 

· die Prüfung der Räumlichkeiten. 

Wird die Tagesbetreuung in den Räumlichkeiten des Betreibers/der Betreiberin (z.B. in eigenen Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses) ausgeübt, dürfen weder beim Antragsteller/bei der Antragstellerin noch bei ihm/ihr in Wohngemeinschaft lebenden Personen Gründe vorliegen, die das Wohl von Tageskindern gefährden.

WICHTIG:
Vor der schriftlichen Antragstellung (und bevor Sie z.B. einen Mietvertrag unterschreiben) wird ein ausführliches Beratungsgespräch und eine Objektbesichtigung vor Ort angeraten - dabei erhalten Sie alle Informationen und Unterlagen, die Sie brauchen!
Was ist nach Erteilung der Bewilligung zu beachten?
_______________________________________________________________________________________________________________

Meldepflicht
Jede vorübergehende oder dauernde Beendigung der Tagesbetreuung sowie jede sonstige Veränderung, durch die eine Abweichung von dem der seinerzeitigen Bewilligung zu Grunde gelegten Zustand bewirkt wird, ist dem Magistrat binnen zwei Monaten, vom Eintritt des meldepflichtigen Sachverhaltes an gerechnet, zu melden.

Ebenso ist dem Magistrat unverzüglich zu melden, wenn der Verdacht besteht, dass Tageskinder misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden sind.

Aufsicht
Im Zuge der zumindest jährlich stattfindenden Aufsicht haben BetreiberInnen einer Kindergruppe dem mit der Aufsicht betreuten Bediensteten des Magistrates den Zutritt zu Räumen, die mittelbar oder unmittelbar der Tagesbetreuung dienen, den Kontakt zu den Tageskindern und die Vornahme von Ermittlungen im erforderlichen Ausmaß zu ermöglichen sowie die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

In der Kindergruppe sind - jederzeit einsehbar - aufzubewahren:

· Liste mit den Namen und den Geburtsdaten der eingeschriebenen Kinder

· Nachweis über die persönliche und fachliche Eignung des Betreuungspersonals

· Betriebsbewilligung, pädagogisches Konzept, Vereinsstatuten, Auszug aus dem Vereinsregister

· Überprüfungsbefunde der Feuerungs-, Rauchfang- und Elektroanlage

_______________________________________________________________________________________________________________

WICHTIG:

Der/Die BetreiberIn der Kindergruppe, bei Vereinen der Obmann/die Obfrau, ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der „Hygienerichtlinien“, die im Zuge des Bewilligungsverfahrens übergeben werden, verantwortlich.

Er/Sie ist zu einer laufenden Überwachung der Kindergruppe und einer unverzüglichen Behebung von aufgetretenen Mängeln verpflichtet.

Und so können Sie uns erreichen:
Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und Familie

Gruppe Recht

Referat Tageseltern und Kindergruppen

1030 Wien, Rüdengasse 11

Telefonnummer: 4000/90798; Fax 4000 99 90739
E-Mail: g-gra@m11.magwien.at
Internet: www.wien.gv.at/ma11
Weitere Informationsmöglichkeiten

bei Fragen zur Förderung von Kindergruppen:

	Magistratsabteilung 10
Tagesbetreuung von Kindern, Kindertagesheime der Stadt Wien
Referat Fördervergabe und Förderkontrolle
1030 Wien, Rüdengasse 11

Telefonnummer: 4000/90229


bei organisatorischen Fragen :

	Verein der

Wiener Elternverwalteten Kindergruppen

1060 Wien, Hofmühlgasse 2/7

Telefonnummer: 585 72 44
E-Mail: office@wiener.kindergruppen.at
Internet: www.wiener.kindergruppen.at


bei Fragen zu den Terminen und Kosten der Ausbildungskurse bzw. -lehrgänge:

	Bildungsverein

Wiener Elternverwalteter Kindergruppen
1060 Wien, Hofmühlgasse 2/7

Tel.: 585 72 44
E-Mail: office@wiener.kindergruppen.at
Internet: www.wiener.kindergruppen.at
	Volkshochschule Simmering

1110 Wien, Drischützgasse1

Tel.: 740 53 73
E-mail: office@vhs11.at
Internet: www.vhs11.at
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